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Amt fiir Jugend und Berufsberatung

Uberbriickungshilfe

Kinder nicht verheirateter Eltern haben wahrend des Verfahrens zur Regelung
des Unterhalts Anspruch auf Uberbriickungshilfe ihrer Wohnsitzgemeinde.
Ein Gesuch fiir Uberbriickungshilfe reichen Sie bei der Alimentenhilfe' ein.
Das Gesuch sowie die Adressen finden Sie unter www.zh.ch/alimentenhilfe -
Uberbriickungshilfe.

Uberbriickungshilfe kann nur ausbezahlit werden, wenn mit einiger Wahrschein-
lichkeit damit gerechnet werden kann, dass in der entsprechenden Hohe auch
Unterhalt zugesprochen wird. Daher muss die Hohe des beantragten Uberbrii-
ckungsbeitrags begriindet und die entsprechende Zahlungsfaihigkeit des Unter-
haltspflichtigen glaubhaft gemacht werden. Wird die Vaterschaft bestritten, kann
keine Uberbriickungshilfe ausbezahlt werden. In diesen Fillen istim Rahmen des
Vaterschafts- und Unterhaltsprozesses ein Begehren auf vorsorgliche Massnah-
men einzureichen.

Voraussetzung

— Die Unterhaltsklage ist bereits rechtshangig.

— Mit dem Gesuch wird der voraussichtliche Unterhaltsbeitrag beziffert und glaubhaft
dargelegt, dass ein Unterhaltsbeitrag in dieser H6he aufgrund der finanziellen
Verhéltnisse des eingeklagten Vaters auch angemessen ist.

— Einkommen und Vermdgen des Haushalts liegen unter den Grenzen in der Verordnung
zur Alimentenhilfe (vgl. Merkblatt «Berechnung des Anspruchs auf Alimentenbevor-
schussung und Uberbriickungshilfe»).

Dauer der Ausrichtung von Uberbriickungshilfe
Die Uberbriickungshilfe wird erstmals fir den Monat ausgerichtet, in dem

— eine Unterhaltsklage rechtshangig ist,

— das Gesuch bei der Alimentenhilfe eingereicht wurde

— die Ubrigen Voraussetzungen, insbesondere beztglich der anerkannten Lebenskosten
und der anrechenbaren Einnahmen, erfullt sind.

Die Ausrichtung erfolgt bis zur Vorlage eines vollstreckbaren Unterhaltstitels, langstens aber

bis zum vollendeten vierten Altersjahr des Kindes.

1 Mit Alimentenhilfestelle ist immer auch die Alimentenstelle der Stadt ZUrich gemeint.
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Einzureichende Unterlagen

— Wohnsitzbestatigung

— AHV-Nummern aller im Haushalt lebenden Personen

— Unterlagen zu den Einnahmen und zum Vermdgen aller im Haushalt lebenden Personen
Nachweis der Rechtshangigkeit der Unterhaltsklage

Angabe des voraussichtlichen Unterhaltsbeitrags mit der Begriindung der Angemes-
senheit

Diese Unterlagen mlssen spétestens zwei Monate nach der Gesuchstellung liickenlos vor-
liegen, sonst kann auf das Gesuch nicht eingegangen werden.

Veranderte Verhidltnisse

Veranderungen der gemachten Angaben mussen der Alimenthilfe unverziglich gemeldet
werden. Dazu gehdren zum Beispiel: Vorliegen eines erstinstanzlichen Unterhaltsurteils oder
Unterhaltsvertrags, Veranderung des Zivilstands, Umzug, Ver&dnderungen beim Einkommen
oder Vermdgen etc.). Jede Verletzung der Mitteilungspflicht fihrt zu einer Riickforderung der
finanziellen Leistungen, wenn die Voraussetzungen daflir nicht mehr gegeben sind/waren.

Bei unregelméassigem Erwerbseinkommen sind die gesuchstellenden Personen verpflichtet,
alle drei Monate die Lohnbelege einzureichen. Werden die Lohnbelege nicht fristgerecht der
Alimentenhilfe zugestellt, werden die Leistungen eingestellt.

Riickerstattung

Die zum Unterhalt berechtigten Personen, das heisst die Antragstellenden der Uberbri-
ckungshilfe, missen nur dann Ruickzahlungen leisten, wenn die Leistungen zu Unrecht
ausgerichtet wurden.

Amt fiir Jugend und Berufsberatung | www.zh.ch/alimentenhilfe
Stand: Mérz 2026

Uberbriickungshilfe

2/2


www.zh.ch/alimentenhilfe

	Überbrückungshilfe
	Voraussetzung


